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 Veröffentlicht am 09.06.1994

Rechtssatz

Eine Verweigerung der Atemluftprobe kann auch dann angenommen werden, wenn der hiezu Aufgeforderte auf

mehrmaliges Verfahren immer wieder Einwände erhebt oder diese somit faktisch verhindert, ohne sie ausdrücklich

abzulehnen (VwGH 20.11.1979, 2568/79). Dies kann dann der Fall sein, wenn der Beschuldigte gegen die Au;orderung

des Beamten im Dienstkraftwagen mitzufahren, immer wieder Einwände erhebt.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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